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Einbürgerung iranischer Staatsangehöriger 

1. Wie ist der derzeitige Stand der Ratifizierung der Aufhebung des 
Abschnitts II des Schlußprotokolls des Deutsch-Iranischen Nieder-
lassungsabkommens durch das iranische Parlament, und innerhalb 
welchen Zeitrahmens erwartet die Bundesregierung die Ratifizie-
rung? 

Nach den vorliegenden Erkenntnissen soll Abschnitt II des Schluß-

protokolls zum deutsch-iranischen Niederlassungsabkommen 
demnächst in das iranische Parlament eingebracht werden. Die 
zeitliche Dauer des Ratifizierungsverfahrens ist noch nicht absehbar. 

2. Welchen Zeitrahmen hält die Bundesregierung für vertretbar, und 
welche Schritte zieht sie in Erwägung, wenn dieser Zeitrahmen 
überschritten wird? 

Die Bundesregierung hat wiederholt auf eine baldige Ratifi-
zierung gedrängt und wird dies auch weiterhin tun. Sie kann der 
iranischen Seite jedoch keine Fristen für die Ratifizierung setzen. 

3. a) Wie viele Einbürgerungen von iranischen Staatsangehörigen hat 
es in den Jahren 1994, 1995 und im laufenden Jahr 1996 gege-
ben? 

Nach der vom Statistischen Bundesamt zusammengestellten Ein

-

bürgerungsstatistik sind im Jahr 1994 insgesamt 841 Personen 
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und im Jahr 1995 insgesamt 874 Personen eingebürgert worden, 
für die als Herkunftsland Iran vermerkt worden ist. Die Zahlen für 

das Jahr 1996 stehen noch nicht zur Verfügung. 

b) In jeweils wie vielen Fällen wurden die Bewerber und Bewerbe-
rinnen zuvor aus der iranischen Staatsbürgerschaft entlassen? 

c) In wie vielen Fällen wurden die Betroffenen unter Hinnahme 
von Mehrstaatlichkeit eingebürgert? 

Welche Fallgestaltungen, orientiert an der nume rischen Aufzählung 
in § 87 Abs. 1 des Ausländergesetzes (AuslG), waren am häufigsten 
vertreten? 

Jahr Einbürge

-

rungen *) 
davon unter 
Vermeidung 

von Mehrstaatigkeit 

davon unter 
Hinnahme 

von Mehrstaatigkeit 

1994 813 103 710 

1995 838 120 718 

*) Ermessenseinbürgerungen und Einbürgerungen gemäß § 85 Abs. 1 und § 86 
Abs. 1 AuslG. 

Die Angaben in der Einbürgerungsstatistik lassen keine Rück-
schlüsse darauf zu, welcher Sachverhalt für die Hinnahme von 

Mehrstaatigkeit maßgeblich war. 

4. a) In wie vielen Fällen hat die Bundesregierung eine Verweigerung 
der Entlassung aus der iranischen Staatsangehörigkeit als will-
kürhaftes Versagen der zuständigen iranischen Behörden im 
Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 3 AuslG gewertet? 

b) Welche Gründe waren dabei ausschlaggebend für eine solche 
Bewertung? 

Diese Angaben werden statistisch nicht erfaßt. 

5. In wie vielen Fällen hat die Bundesregierung einen Antrag auf Ent-
lassung aus der iranischen Staatsangehörigkeit seitens der irani-
schen Behörden als „nicht in angemessener Zeit entschieden" ge-
mäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 AuslG gewertet und deshalb eine Mehrstaat-
lichkeit hingenommen? 

Diese Angaben werden statistisch nicht erfaßt. 

6. a) Gibt es im Rahmen des § 87 Abs. 1 Nr. 3 AuslG bei Iranern einen 
erhöhten Zumutbarkeitsmaßstab für das Bemühen um Entlas-
sung aus der iranischen Staatsbürgerschaft? 

b) Wenn ja, wie sieht dieser aus? 

Nein. Bei der Bewertung von Entlassungsbemühungen sind so-
wohl die jeweilige Rechtslage als auch Erfahrungen hinsichtlich 
der Verwaltungspraxis des bisherigen Heimatstaates zu berück-
sichtigen. Ein Vergleich mit Bewerbern aus anderen Herkunfts-

staaten ist deshalb nicht möglich. 
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c) Wenn nein, hat Abschnitt II des Schlußprotokolls des deutsch-
iranischen Niederlassungsabkommens Auswirkungen in erster 
Linie dahin gehend, daß eine Einbürgerung von iranischen 
Staatsangehörigen vor einem 15jährigen rechtmäßigen Auf ent-
halt  (Ermessenseinbürgerung) ausgeschlossen ist? 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in mehreren Entscheidun-
gen u. a. vom 27. September 1988 festgestellt, daß Nummer II 
des Schlußprotokolls zum deutsch-iranischen Niederlassungs-
abkommen geltendes Recht ist und der Verwaltung kein Er-
messen eröffnet ist, im Einzelfall über Anwendung oder Nicht-

anwendung dieser völkerrechtlichen Vertragsklausel zu befin-
den. Einbürgerungsansprüche werden von dieser Vereinbarung 
nicht erfaßt. 

Kann ein Bewerber die Entlassung aus der iranischen Staatsan-
gehörigkeit (d. h. die Zustimmung der iranischen Regierung) 
nachweisen, kommt der Erwerb der deutschen Staatsangehörig-
keit durch Einbürgerung unter denselben zeitlichen Bedingungen 
wie für Bewerber aus anderen Herkunftsstaaten in Betracht. Die 
Feststellung eines (Nummer II des Schlußprotokolls nicht unter-
liegenden) Einbürgerungsanspruchs ist z. B. unter den Voraus-
setzungen des § 85 Abs. 1 und des § 86 Abs. 1 AuslG möglich. 

7. a) Was wird als nachhaltiges Bemühen gewertet, damit die Vor-
aussetzungen des § 87 Abs. 1 Nr. 3 AuslG als erfüllt angesehen 
werden können? 

Die Bemühungen müssen sowohl die grundsätzlichen Anforde-
rungen des bisherigen Heimatstaates als auch die Besonderheiten 
des jeweiligen Einzelfalles berücksichtigen, da sie nur dann Aus-
sicht auf Erfolg bieten. In diesem Zusammenhang kann es auch 

erforderlich sein, sich wiederholt mit der zuständigen Auslands-
vertretung oder direkt mit Dienststellen im bisherigen Heimat-
staat in Verbindung zu setzen. Eine allgemeine Beschreibung ist 
im Hinblick auf die Vielzahl verschiedener Sachverhalte nicht 
möglich. 

b) Wie muß das Bemühen um Entlassung dokumentiert werden 
und mit welcher Intensität? 

Häufig wird aus dem vorgelegten Schriftverkehr mit den irani-
schen Auslandsvertretungen der Stand des Entlassungsverfah-
rens ersichtlich. Außerdem können z. B. Zustellungsnachweise, 
Kopien der verwendeten Unterlagen oder Zeugenaussagen 
herangezogen werden. Im übrigen wird auf die Antwort zu der 
Frage 7 a) verwiesen. 

c) Wie lange muß ein Antragsverfahren mindestens dauern, daß 
von einem Scheitern der Entlassungsbemühungen ausgegangen 
werden kann? 
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Bund und Länder gehen davon aus, daß ein Einbürgerungsvollzug 
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach zweijährigen (form-
gerechten und nachhaltigen) Entlassungsbemühungen in Be-
tracht kommen kann, wenn ein Fortgang des Verfahrens nicht 
mehr zu erwarten ist. In diesem Zusammenhang sind sowohl die 
Besonderheiten des Einzelfalles als auch Erkenntnisse hinsichtlich 
der Entlassungspraxis des bisherigen Heimatstaates zu berück-

sichtigen. 

d) Wie lange ist die Frist, wenn die iranischen Behörden gar nicht 
aktiv werden? 

Auf die Antwort zu der Frage 7 c) wird verwiesen. 

e) Ab wann wird von einer Ermessensreduzierung auf Null aus-
gegangen? 

Das Bundesverwaltungsgericht ist in seinen o. a. Urteilen vom 
7. September 1988 auch auf die Frage einer Ermessensreduzie-
rung bis hin zu einem der Nummer II des Schlußprotokolles nicht 
unterliegenden Einbürgerungsanspruch eingegangen. Maßgeb-
liche Kriterien sind u. a. eine sehr weitgehende Verfestigung der 
Inlandsbeziehungen und die Feststellung, daß dem Antragsteller 
das Ausscheiden aus seiner bisherigen Staatsangehörigkeit nicht 
oder nicht in zumutbarer Weise ermöglicht wird. Die dort ge-
nannten Zeiträume für eine Verfestigung der Inlandsbeziehungen 
(lang andauernder Inlandsaufenthalt, lang andauernde Ehe mit 
einem deutschen Partner, fortgeschrittenes Lebensalter) sind 
durch die geringeren zeitlichen Anforderungen, die in den zwi-
schenzeitlich geschaffenen Anspruchstatbeständen festgelegt 

worden sind (§ 85 Abs. 1, § 86 Abs. 1 AuslG), überholt. 

f) Wie sind die Anforderungen bei Iranern, wie bei anderen 
Staatsangehörigen, falls es eine dahin gehende Unterscheidung 
gibt? 

Auf die Antwort zu den Fragen 6 a) und 6 b) wird verwiesen. 

8. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die diplomatischen Vertre-
tungen von ausbürgerungswilligen Staatsangehörigen verlangen, 
daß diese anläßlich ihrer Bemühungen zur Entlassung aus der 
Staatsbürgerschaft z. T. bis zu 200 Paßfotos vorlegen, und welchem 
Zweck könnte dieses Verlangen dienen? 

Soweit hier bekannt, verlangen die iranischen Vertretungen von 
ihren Staatsangehörigen die Vorlage von insgesamt 23 Paßfotos. 
Für welche Zwecke im einzelnen diese Fotos benötigt werden, ist 

der Bundesregierung nicht bekannt. 
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9. Ist der Bundesregierung darüber hinaus bekannt, daß ausbürge-
rungswillige iranische Staatsangehörige auf Verlangen der irani-
schen Vertretungen Skizzen ihrer letzten Wohnstraße im Iran an-
fertigen und Adressen von Verwandten und Freunden im Iran nen-
nen müssen, und teilt sie die Ansicht, daß dies eine Gefährdung 
dieser Personen darstellt? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß iranische Staatsange-

hörige auf Verlangen der iranischen Auslandsvertretungen Skiz-
zen ihrer letzten Wohnstraße zur Identifizierung ihrer Adresse 

vorlegen und Adressen von Verwandten und Freunden im Iran 
nennen müssen. Der Bundesregierung ist bisher kein Fall be-

kannt geworden, in dem das Stellen eines Entlassungsantrages 
zu einer Gefährdung von im Iran lebenden Angehörigen geführt 

hat. 

10: Hält die Bundesregierung diese Praxis für zumutbar, auch wenn es 
sich bei den ausbürgerungswilligen Staatsbürgern um Asylberech-
tigte handelt? 

Sowohl der Gesetzgeber (§ 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AuslG) als auch 

das Bundesverwaltungsgericht sehen das staatliche Interesse an 
der Vermeidung von Mehrstaatigkeit grundsätzlich auch in den 
Fällen asylberechtigter Einbürgerungsbewerber als gegeben an. 
Der Asylberechtigte unterstellt sich damit nicht etwa dem Hei-
matstaat, sondern er löst vielmehr nach Integration in die Lebens-
verhältnisse des Aufnahmestaates das rechtlich noch bestehende 
Band zum Verfolgerstaat. Die zuständigen Landes- und Bundes-

behörden prüfen ggf. in jedem Einzelfall, ob von der Forderung 
nach Entlassungsbemühungen abzusehen ist (z. B. im Einbürge-

rungsverfahren vorgetragene Gefährdungsbefürchtungen). 

11. Was ändert sich nach Ansicht der Bundesregierung für die Einbür-
gerungspraxis gegenüber iranischen Staatsbürgern nach Auf-
hebung des Abschnitts II des Deutsch-Iranischen Niederlassungs-
abkommens im Vergleich zur bisherigen Praxis? 

Iranische Staatsangehörige unterliegen dann nicht mehr - über 
die für alle Einbürgerungsbewerber geltenden gesetzlichen 
Grundlagen und Regelungen hinausgehend - einer besonderen 

Rechtslage. In den Fällen, in denen nach Erteilung einer Einbür-
gerungszusicherung der Verlust der iranischen Staatsangehörig-
keit nachgewiesen werden kann, tritt keine Änderung ein. Für 

Antragsteller, die den Verlust der iranischen Staatsangehörigkeit 
nicht oder nicht in zumutbarer Weise herbeiführen können, ob-
wohl sie sich formgerecht und nachhaltig darum bemüht haben, 
oder für die Entlassungsbemühungen von vornherein unzumutbar 

sind, würde ein Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit künf-
tig nicht mehr die Feststellung eines Einbürgerungsanspruchs 

erfordern, sondern - die Erfüllung der übrigen Einbürgerungs-
voraussetzungen unterstellt - auch nach den für Ermessensein-
bürgerungen geltenden, z. T. kürzeren Niederlassungsfristen in 
Betracht kommen. 

 







 


